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3. Abschnitt: Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz 

Art. 55 

1 Die Anbieter der Bildung geben den Lernenden zu Beginn und während der Bil-
dung Vorschriften und Empfehlungen zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheitsschutz 
und zum Umweltschutz, insbesondere zur Gefahrenkommunikation (Gefahrensym-
bole, Piktogramme, Gebotszeichen) in diesen drei Bereichen, ab und erklären sie 
ihnen. 

2 Diese Vorschriften und Empfehlungen werden an allen Lernorten vermittelt und in 
den Qualifikationsverfahren berücksichtigt. 

3 Den Lernenden wird an allen Lernorten das Wissen über nachhaltige Entwicklung, 
insbesondere über den Ausgleich zwischen gesellschaftlichen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Interessen, vermittelt. 

4 In Abweichung von Artikel 4 Absatz 1 ArGV 5 und gemäss den Vorgaben nach 
Artikel 4 Absatz 4 ArGV 5 können die Lernenden entsprechend ihrem Ausbildungs-
stand für die im Anhang zum Bildungsplan aufgeführten Arbeiten herangezogen 
werden. 

5 Voraussetzung für einen Einsatz nach Absatz 4 ist, dass die Lernenden entspre-
chend den erhöhten Gefährdungen ausgebildet, angeleitet und überwacht werden; 
diese besonderen Vorkehrungen werden im Anhang zum Bildungsplan als beglei-
tende Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes festgelegt. 

4. Abschnitt:  
Umfang der Bildung an den einzelnen Lernorten  
und Unterrichtssprache 

Art. 6 Bildung in beruflicher Praxis im Betrieb  
und an vergleichbaren Lernorten 

Die Bildung in beruflicher Praxis im Betrieb umfasst über die ganze Dauer der 
beruflichen Grundbildung im Durchschnitt 4 Tage pro Woche. 

Art. 7 Berufsfachschule 

1 Der obligatorische Unterricht an der Berufsfachschule umfasst 1080 Lektionen. 
Diese teilen sich gemäss nachfolgender Tabelle auf: 

  

5 Fassung gemäss Ziff. II 26 der V des SBFI vom 24. Nov. 2017 über die Änderung von 
Bildungsverordnungen betreffend das Verbot gefährlicher Arbeiten, in Kraft seit  
1. Jan. 2018 (AS 2017 7331). 
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Unterricht 1. Lehrjahr 2. Lehrjahr 3. Lehrjahr Total

a. Berufskenntnisse    
– Organisieren der Arbeiten sowie Gewährleisten 

von Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und 
Umweltschutz 

80 60 40 180

– Vorbereiten und Ausführen von Reinigungs-
arbeiten und Abfallbewirtschaftung  

 Vorbereiten und Ausführen von Grünpflegear-
beiten 

80 60 100 240

– Vorbereiten und Ausführen von Wartungs- 
und Kontrollarbeiten  

 Vorbereiten und Ausführen von baulichem Un-
terhalt und Reparaturen 

40 80 60 180

Total 200 200 200 600

b. Allgemeinbildung 120 120 120 360

c. Sport 40 40 40 120
    

Total Lektionen 360 360 360 1080
     

2 Geringfügige Abweichungen der vorgegebenen Anzahl der Lektionen pro Lehrjahr 
innerhalb eines Handlungskompetenzbereichs sind in Absprache mit den zuständi-
gen kantonalen Behörden und den zuständigen Organisationen der Arbeitswelt 
möglich. 

3 Für den allgemeinbildenden Unterricht gilt die Verordnung des SBFI vom 
27. April 20066 über die Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruf-
lichen Grundbildung. 

4 Unterrichtssprache ist in der Regel die Landessprache des Schulortes. 

5 Zweisprachiger Unterricht in der Landessprache des Schulortes und in einer weite-
ren Landessprache oder in Englisch ist empfohlen. 

6 Die Kantone können andere Unterrichtssprachen zulassen. 

Art. 8 Überbetriebliche Kurse 

1 Die überbetrieblichen Kurse umfassen 16 Tage zu acht Stunden.  

2 Die Tage und die Inhalte sind wie folgt auf 4 Kurse aufgeteilt: 

  

6 SR 412.101.241 


